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gu prüfen (pm Slnbcnfen an ben Derftorbenen Sireftor
Slutenßeimer.) Sie Plitgliebergaßl be? Perein? ift um 100,
b. b. auf 474 geftiegen.

©{fjufjmadfer ©enoffcnfdjaff. Sie Schuhmacher ber

Dfifcßmeig woBen eine „oftfhmeigenfcße EinfaufS* unb
ProbuftiD ®enoffenfcßaft ber Schuhmacher" grünben ; bie

fonflituierenbe Perfammlung fuß näcßften Ptonat in SBinter*
tßur ftattfinbeu. Sie 3®ecfe biefer neuen ©enoffenfcßaft
fußen fein : 1. Ser bißige Einfauf ber Ptaterialien au?
erfier Hanb. 2. Erleichterung ber Slnfertigung fonfurreng*
fähiger Schuhwaren. 3. Sie Schaffung eines loßnenben
PertriebeS ber fertigen SBaren. Sie Ptitglieber haben eins

©intrittSgebüßr Doit $r. 5 p entrichten unb minbeften? ein
ober h)öc£)f±enS fünf Stammanteile 31t gr. 200 31t übernehmen,
bie nach üoßer Eingahluug gu 4 Prog. Derginft werben,
aber unoeräußerlicß finb. Slmß fußen Obligationen au?ge=
geben Werben.

Ueöer „£)öitl>Hierfer=$)iobeit"

fchreibt ein Herr „ss" im „SaSler Slngeiger" :
28er mehr ober weniger regelmäßig mit bem hiefigen

Hanbtterf in pefcßäftlichen Perfeßr tritt, mirb fchun öfter?
©elegenßeit 3U ber Peobacßtung gehabt haben, baß ba? 2Bort=

halten in 23egug auf innehalten ber uereinbarten SieferungS*
frift mit bem Perfprecben be? betreffenben HanbwerfSmeifter?
nicht immer Schritt hält.

Pun fei ja gugngeben, baß bie Schulb hieran nicht au?=

fchließlich beim Pleifter, fonbern oft in äußeren unDorßer*
gefeheneu Perßältniffen unb Einwirfungen, wie Erfranfnng
ober Entlaffung eine? ©efefien, 3wif<ßenbefteflung preffanterer
Slrbeit u. f. w. 3U fachen ift; bocß fagen mir, unter Berufung
auf bie öffentliche Pteinung, baß bei unferem SurcßfhnittS*
hanbwerfer mit bem Slbgeben oon Petfprecßen, bie eben 00m
^unben ernft genommen werben, oiel 3U leiebt um fieß ge=

worfen wirb. Sleußert ließ ber Pleifter beim Empfang einer

Pefteßung baßin, baß er, fei eS wegen StrbeitSüberßäufung
ober an? irgenb einem anbern ©runbe, bie gewährte Siefe*

rungSfrift üießeießt nießt einhalten fönne, fo wirb man, in
Weitaus ben meiften fräßen, fieß eben baßitt einigen, baß

ber Sluftraggeber im Potfafle fieß ein paar Sage ober bei

größeren Sefteßungen eine ober 3wei SBocöen länger gebulbet.

Sichert aber ber Hanbwerfer, unb bie? ift hier eine foge=

nannte „ alte" fDîobe, bet Entgegennahme eine? Sluftrage?
bie Sieferung auf einen beftimmten Sag unbebingt 3U, fo

foßte man füglih erwarten bürfen, baß er 2Bort hält, aber!?
Sa fommt e? 3. S3, cor, baß wir einem Schreiner einen

SluSgießtifcß, ber für ein Prautpaar beftimmt ift, befteßeu
unb naeß breimaligem graaen, ob ba? Stücf anh mirtlih
bi? in brei 28ocßen fönne geliefert werben, oerlaffen wir bie

2Berfftätte, mit ber feften 3ufiherung be? Pleifter? aitSge=

ftattet, baß wir fichier barauf 3äßlen fönnen. 3n ben meiften
gäßen wäre e? nun aßerbtng? gut, wenn wir ba? 3üßleu
überhaupt nidft gelernt hätten, benn in unferer heutigen Sln=

gelegenßeit ßat un? ber Scßulmeifter bamit einen fcßlecßten

Sienft geleiftet. Ser ieocßieitstag rücft ßeran unb an Steße
unfere? ©efcßenfeS ntüffen wir einen ©utfeßein für einen be=

fteßten aber noeß nießt gelieferten Sifcß ben ©aben anberer

beifügen. 2B B man in einem folcß unangenehmen gaße
bem Prautpaar bie Höhe ber besüglicßen 21u?gabe 3U ©emüte

füßreu, fo läßt fih bie? aßerbing? bureß eine fprecßenbe

EnPeloppe tßun, bocß bleibt biefer Potbehelf immerhin ein

folcßer.
Hanbelt e? fuß boßenb? um ^Reparaturen, fo ift auf ba?

2Bort Dieter HanbwerfSmeifter erft reißt fein Perlaß. Plan
mag reflamieren, fo oft unb lang man miß; ber Auftrag ift
eben unferem Hanbwerfer 3U „wenig". 2Bie maneßer tunbe
ßat feßon ben Pleifter gewecßfelt, weil ißn ber alte, mit einer

Dießeicßt geringfügigen Slrbeit, über ©ebüßr ßinauShielt. Sem
©efcßäbigten ift woßl ber eigentliche ©runb be? SBegbleiben?

feine? Elienten nießt einmal befannt unb nun mirb an gfaeß*

öerfammlung unb Stammtifh weiblih über ba? Unterbieten
ber ©efcßäft?foßegen, bie einem „einen ber heften ^unben"
weggefchnappt haben, gefhimpft.

Unb bocß, Wa? ift fhließlicß ber eigentliche ©runb, baß
mancher Hanbwerfer e? eben einfach gu niht? bringt, wenn
nießt in Dtelen fyäßen eben ber llmftanb, baß bie gefcßäftlicße

„©lunferei" aßguöiel geßegt unb gepflegt wirb. Plan feße

boh bei ben Pleiftern nah, bereu ©efcßäfte blüßen unö
beliebt finb ; man mirb fieß halb genug übergeugen, baß
ba? prompte Siefern, Dereint mit reeller 23e

bienung e?ift, wa? ißnen ißre guteSunbfame
erßält u tt b D e r m e h r t.

Slber niht nur im Siefern befteßter Slrbeit bat man über
Srölerei gu flagen; auh bie SluSftellung unb Slb*
fertigung ber Pecßnuugen fann auf biefeu Sitel
Slufpruh mähen. Sroß bem großen fteßenlofen faufmännifhen
proletariat bringt e? fo manher Hanbwerfer niht über fih,
feine 33üher einem rehtfhaffenen jungen Eommi? anguDer*
trauen unb fo auh ben faufmännifhen Seil feine? ©efcßäfte?
in Orbnung gu halten. Ser ©runb ßiefür liegt teilmeife in
einer meift ungerechtfertigten Sheu Dor bem fog. Slu?framen
ber „®efhäft?geßeimniffe", in ben meiften jjäßen aber in
einer übel angebrachten Sparfamfeit, bie ber Slu?gabe Don

befheibenen Puhhalter=Stunbengelbera eine größtmögliche
Unorbnung Dorgießt; gewiß eine tief eingeriffene Hanbwerfer*
Pîobe, bie fih oft bitter rä(ßt.

2Bir würben un? inbe? eine? Unrechte? fhulbig mähen,
wenn wir niht auh baSjenige gnr Sprahe bringen moßten,
moburh fih &ie fiunbfcßaft an obengerügten Uebelftänben

mitfhulbig maht. Hierhin gehören u. a. folgenbe Pücfficßt?*
lofigfeiten gegenüber öanbwerf unb ©emerbet Einmal befteßt

hier bie in purer Pcquemlicßteit wurgelnbe Unfitte, baß mit
ber Sluftragerteilung fo lange gugemartet mirb, bi? Don einer

Dernünftigen §erfteUung?frift niht meßr bie Siebe fein fann.
Pian rennt in gmölfter Stunbe gu feinem Hoflieferanten unb

wenn biefer, gemiffeußaft genug, erflärt, baß bte bebingte
Sieferung?frift ungureihenb fei, fo lautet bie bureßau? niht
au?naßm?weife Slntmort: „Eut! Placßt 3ßr e? niht, tßut?
ein anberer." Pian fpringt nun Don einem Hanbwerfer gum
anbern, bi? man fhließlicß einen gefunben hat, ber — Der*

fpriht, aber niht 28ort ßalt nnb bießeiht gubem noh Pfufcßt-

Surg, bie Slrbeit wirb erft nah Slblauf ber Don unferem
aufrichtigen, bi?herigen Pieifter Derlangten §erfteßung?frift
geliefert, weil man fih Dor biefem hätte fhämen müffen, ben

feinem Sonfurrenten erteilten Sluftrag wegen Picßtinneßalten
ber Dereinbarten Sieferung?geit gurüefgugießen. Surh ein

folhe? Porgeßen werben aber bie wortbrühigen Elemente
unter unfern Hanbmerfern förmlich gegücßtet. Hier wäre auh
ber Ort, oon ber Pofle gu reben, weihe bie gegenfeitigen
Preisunterbietungen bei ber Hanbmerfermaßl feiten? be?

Publifum? fpielen, boh würbe un? bie? gu weit führen.
Pur in Jfti'ttge fei gerügt, baß eben Diele Sunben weniger auf
bie moralifhe ©arantie eine? tüchtigen Hanbwerfer?, bie ißnen
boh bie befte ©ewäßr für reelle unb folibe Pebienuug
bietet, als auf billige, felbftrebenb entfprecßenb gute ober

fhlehte SBare auSgeßen, unb geßen ßier fogar gewiffe Sreife
unferer befißenben Staffen mit gutem? Peifpiele Doran.
28er Ernfi bamit maht, ber Eingang? erwähnten Srölerei
wirffam entgegengutreten, wirb gut tßun, eben fünftig einfach

biejenigen ©efcßäfte gu beoorgugen, weihe neben prei?würbiger,
reeßer Pebienung auh DereinbarungSgemäß liefern. Sief«
ßerau?gußnben, foftet wenig Plüße.

Sctf^icbcncê.
Patß foeben heretnigter ©hI"î|tî^KU"0 bat bie leßt*

jäßrige fantonale ©ewerbeau? ft eilung g)Derbo«
einen Peingewinn Don gr. 143,000, welcher Petrag gu ge'

meinnüßigen 3®ecfen Derwenbet Werben foß.
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zu prüfen (zum Andenken an den verstorbenen Direktor
Autenheimer.) Die Mitgliederzahl des Vereins ist um 100,
d. h, auf 474 gestiegen,

Schuhmacher-Genossenschaft. Die Schuhmacher der

Ostschweiz wollen eine „ostschweizerische Einkaufs- und
Produktiv-Genossenschaft der Schuhmacher" gründen ; die

konstituierende Versammlung soll nächsten Monat in Winter-
thur stattfinden. Die Zwecke dieser neuen Genossenschaft
sollen sein: 1, Der billige Einkauf der Materialien aus
erster Hand. 2, Erleichterung der Anfertigung konkurrenz-
sähiger Schuhwaren, 3, Die Schaffung eines lohnenden
Vertriebes der fertigen Waren. Die Mitglieder haben eine

Eintrittsgebühr von Fr. 5 zu entrichten und mindestens ein
oder höchstens fünf Stammanteile zu Fr. 200 zu übernehmen,
die nach voller Einzahlung zu 4 Proz. verzinst werden,
aber unveräußerlich sind. Auch sollen Obligationen ausge-
geben werden.

Ueber „Handwerker-Moden"
schreibt ein Herr „ss" im „Basler Anzeiger" :

Wer mehr oder weniger regelmäßig mit dem hiesigen
Handwerk in geschäftlichen Verkehr tritt, wird schon öfters
Gelegenheit zu der Beobachtung gehabr haben, daß das Wort-
halten in Bezug auf Innehalten der vereinbarten Liefernngs-
frist mit dem Versprechen des betreffenden Handwerksmeisters
nicht immer Schritt hält.

Nun sei ja zuzugeben, daß die Schuld hieran nicht aus-
schließlich beim Meister, sondern oft in äußeren unvorher-
gesehenen Verhältnissen und Einwirkungen, wie Erkrankung
oder Entlassung eines Gesellen, Zwischenbestellung pressanterer
Arbeit u. s. w. zu suchen ist; doch sagen wir, unter Berufung
auf die öffentliche Meinung, daß bei unserem Durchschnitts-
Handwerker mit dem Abgeben von Versprechen, die eben vom
Kunden ernst genommen werden, viel zu leicht um sich ge-

worsen wird. Aeußert sich der Meister beim Empfang einer

Bestellung dahin, daß er, sei es wegen Arbeitsüberhäufung
oder aus irgend einem andern Grunde, die gewährte Liefe-
rungsfrist vielleicht nicht einhalten könne, so wird man, in
weitaus den meisten Fällen, sich eben dahin einigen, daß

der Auftraggeber im Notfalle sich ein paar Tage oder bei

größeren Bestellungen eine oder zwei Wochen länger geduldet.

Sichert aber der Handwerker, und dies ist hier eine söge-

nannte „alte" Mode, bei Entgegennahme eines Auftrages
die Lieferung auf einen bestimmten Tag unbedingt zu, so

sollte man füglich erwarten dürfen, daß er Wort hält, aber!?
Da kommt es z.B. vor, daß wir einem Schreiner einen

Ausziehtisch, der für ein Brautpaar bestimmt ist, bestellen
und nach dreimaligem Fraaen, ob das Stück auch wirklich
bis in drei Wochen könne geliefert werden, verlassen wir die

Werkstätte, mit der festen Zusicherung des Meisters ausge-
stattet, daß wir sicher darauf zählen können. In den meisten

Fällen wäre es nun allerdings gut, wenn wir das Zählen
überhaupt nicht gelernt hätten, denn in unserer heutigen An-
gelegenheit hat uns der Schulmeister damit einen schlechten

Dienst geleistet. Der Hochzeitstag rückt heran und an Stelle
unseres Geschenkes müssen wir einen Gutschein für einen be-

stellten aber noch nicht gelieferten Tisch den Gaben anderer

beifügen. W ll man in einem solch unangenehmen Falle
dem Brautpaar die Höhe der bezüglichen Ausgabe zu Gemüte

führen, so läßt sich dies allerdings durch eine sprechende

Enveloppe thun, doch bleibt dieser Notbehelf immerhin ein

solcher.
Handelt es sich vollends um Reparaturen, so ist auf das

Wort vieler Handwerksmeister erst recht kein Verlaß. Man
mag reklamieren, so oft und lang man will; der Auftrag ist

eben unserem Handwerker zu „wenig". Wie mancher Kunde

hat schon den Meister gewechselt, weil ihn der alte, mit einer

vielleicht geringfügigen Arbeit, über Gebühr hinaushielt. Dem
Geschädigten ist wohl der eigentliche Grund des Wegbleibens

seines Clienten nicht einmal bekannt und nun wird an Fach-
Versammlung und Stammtisch weidlich über das Unterbieten
der Geschäftskollegen, die einem „einen der besten Kunden"
weggeschnappt haben, geschimpft.

Und doch, was ist schließlich der eigentliche Grund, daß
mancher Handwerker es eben einfach zu nichts bringt, wenn
nicht in vielen Fällen eben der Umstand, daß die geschäftliche

„Glunkerei" allzuviel gehegt und gepflegt wird. Man sehe

doch bei den Meistern nach, deren Geschäfte blühen und
beliebt sind; man wird sich bald genug überzeugen, daß
das prompte Liefern, vereint mit reellerBe-
dienung esist, was ihnen ihre guteKundsame
erhält und vermehrt.

Aber nicht nur im Liefern bestellter Arbeit hat man über
Trölerei zu klagen; auch die Ausstellung und Ab-
fertigung der Rechnungen kann auf diesen Titel
Anspruch machen. Trotz dem großen stellenlosen kaufmännischen
Proletariat bringt es so mancher Handwerker nicht über sich,

seine Bücher einem rechtschaffenen sangen Kommis anzuver-
trauen und so auch den kaufmännischen Teil seines Geschäftes
in Ordnung zu halten. Der Grund hiefür liegt teilweise in
einer meist ungerechtfertigten Scheu vor dem sog. Auskramen
der „Geschäftsgeheimnisse", in den meisten Fällen aber in
einer übel angebrachten Sparsamkeit, die der Ausgabe von
bescheidenen Buchhalter-Stundengeldern eine größtmögliche
Unordnung vorzieht; gewiß eine tief eingerissene Handwerker-
Mode, die sich oft bitter rächt.

Wir würden uns indes eines Unrechtes schuldig machen,

wenn wir nicht auch dasjenige zur Sprache bringen wollten,
wodurch sich die Kundschaft an obengecügten Uebelständen

mitschuldig macht. Hierhin gehören u. a. folgende Rücksichts-

losigkeuen gegenüber Handwerk und Gewerbe: Einmal besteht

hier die in purer Bequemlichkeit wurzelnde Unsitte, daß mit
der Auftragerteilung so lange zugewartet wird, bis von einer

vernünftigen Herstellungsfrist nicht mehr die Rede sein kann.

Man rennt in zwölfter Stunde zu 'seinem Hoflieferanten und

wenn dieser, gewissenhaft genug, erklärt, daß die bedingte
Lieferungsfrist unzureichend sei, so lautet die durchaus nicht
ausnahmsweise Antwort: „Gut! Macht Ihr es nicht, lhuts
ein anderer." Man springt nun von einem Handwerker zum
andern, bis man schließlich einen gefunden hat, der — ver-
spricht, aber nicht Wort hält und vielleicht zudem noch pfuscht.

Kurz, die Arbeit wird erst nach Ablauf der von unserem

aufrichtigen, bisherigen Meister verlangten Herstellungssrist
geliefert, weil man sich vor diesem hätte schämen müssen, den

seinem Konkarrenten erteilten Auftrag wegen Nichtinnehalten
der vereinbarten Lieferungszeit zurückzuziehen. Durch ein

solches Vorgehen werden aber die wortbrüchigen Elemente
unter unsern Handwerkern förmlich gezüchtet. Hier wäre auch

der Ort, von der Rolle zu reden, welche die gegenseitigen
Preisunterbietungen bei der Handwerkerwahl seitens des

Publikums spielen, doch würde uns dies zu weit führen.
Nur in Kürze sei gerügt, daß eben viele Kunden weniger auf
die moralische Garantie eines tüchtigen Handwerkers, die ihnen
doch die beste Gewähr für reelle und solide Bedienung
bietet, als auf billige, selbstredend entsprechend gute oder

schlechte Ware ausgehen, und gehen hier sogar gewisse Kreise

unserer besitzenden Klassen mit gutem? Beispiele voran.
Wer Ernst damit macht, der Eingangs erwähnten Trölerei
wirksam entgegenzutreten, wird gut thun, eben künftig einfach

diejenigen Geschäfte zu bevorzugen, welche neben preiswürdiger,
reeller Bedienung auch vereinbarungsgemäß liefern. Diese

herauszufinden, kostet wenig Mühe.

Verschiedenes.
Nach soeben bereinigter Schlußrechnung hat die letzt-

jährige kantonale GeWerbeausstellung Iverdon
einen Reingewinn von Fr. 143,000, welcher Betrag zu ge-

meinnützigen Zwecken verwendet werden soll.
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